
 

                       

    
   

 
 

           

            

            

 

   

 
 
 

 

    

  

    
 
 

  
   

 

  

 
           

     

     

    

      

     

     

      

     

          

Beantragung einer Drohnenfluggenehmigung 
im Fischereihafen Bremerhaven 

Sie beabsichtigen, mit einer Drohne Aufnahmen im Bereich des Fischereihafens anzufertigen. 

Bitte beachten Sie hierzu die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 59,50 € brutto. 

Für die Bearbeitung Ihrer Anfrage füllen Sie die nachstehenden Angaben vollständig aus: 

Name, Vorname 

Rechnungsadresse 

Datum, Uhrzeit (von-bis) 

Flugroute 

Zweck des Fluges 

Drohnenmodell 
(technische Daten, Seriennummer) 

Betreiber-ID 

Für die Erteilung einer verbindlichen Zustimmung sind vorab folgende Unterlagen einzureichen: 

☐ Einverständniserklärung der Luftfahrtbehörde Bremen 

☐ ggf. Bestätigung des Auftraggebers 

☐ Kopie der Drohnen-Haftpflichtversicherung 

☐ Kopie des Drohnenführerscheins / Kompetenznachweises 

☐ Flugroute anhand einer Kartenübersicht 

Bei einem erweiterten wasserseitigen Flug: 

☐ Einverständniserklärung vom Bremischen Hafenamt (office@hbh.bremen.de) 

☐ Einverständniserklärung von bremenports (security@bremenports.de) 

Hinweis: Bitte fügen Sie sämtliche erforderlichen Unterlagen im PDF-Format bei. 
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___________________________ ___________________________________________ 

___________________________________________ 

Zusätzlich weisen wir auf unsere Informationspflicht gegenüber Geschäftspartnern hin: 
(https://fbg-bremerhaven.de/datenschutzhinweis-fuer-geschaeftspartner) 

Die Benutzung einer Drohne unterliegt bestimmten Vorschriften. Die geltenden Gesetze und 

Bestimmungen zur Nutzung von Drohnen (Drohnen-Verordnung) im Bundesland Bremen sind 

bekannt, verstanden und müssen jederzeit eingehalten werden. 

Die Antragsbearbeitung erfolgt erst nach Zahlungseingang der Bearbeitungsgebühr 
i. H. v. 59,50 €. 

Die Kontoverbindung lautet wie folgt: 

Kontoinhaber: Fischereihafen Betriebsgesellschaft mbH 

IBAN: DE98 2925 0000 0001 1001 06 

Bitte teilen Sie uns im Überweisungsbetreff Ihren Namen sowie das Drohnenflugdatum mit. 

☐ Ich erkläre, dass die oben dokumentierten Angaben richtig und korrekt sind. 

☐ Ich erkläre mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden, welche auf dem beiliegenden 

Formblatt aufgeführt sind. 

☐ Ich habe den Informationshinweis zur Kenntnis genommen. 

☐ Ich habe die Datenschutzinformationen zum Drohnenflugantrag zur Kenntnis genommen. 

Datum Unterschrift Betreiber 

Unterschrift FBG mbH 
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